
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Ratzeburg  
 

Bekanntmachung zur Wahl des Bürgermeisters der Stadt Ratzeburg 
 
 
Der Gemeindewahlleiter hat mit Bekanntmachung vom 15.03.2022 die Entscheidung des 
Gemeindewahlausschusses vom 14.03.2022 über das Ergebnis der Stichwahl des Bürgermeisters der 
Stadt Ratzeburg am 13.03.2022 veröffentlicht. 
 
Nach Ablauf der Einspruchsfrist (16.04.2022 bis 16.05.2022) hat nunmehr die Kommunalaufsicht des 
Kreises Herzogtum Lauenburgs dem Gemeindewahlleiter mitgeteilt, dass die Gültigkeit der Wahl 
gem. § 54 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) in Verbindung mit § 39 GKWG und § 83 
Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO) geprüft und dabei keine Verstöße festgestellt worden 
sind. 
 
Die Wahl von Herrn Eckhard Graf zum hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Ratzeburg wird daher 
für gültig erklärt. Das von dem Gemeindewahlleiter bekannt gegebene endgültige Ergebnis wird 
bestätigt. 
 
 
Ratzeburg, den 27.04.2022 
 
 
Stadt Ratzeburg  
Der Gemeindewahlleiter 
 
 
Gez. 
Martin Bruns (1. Stadtrat) 
 


